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TERMINPLAN FÜR DIE GREMIENWAHLEN IM WINTERSEMESTER 2019/2020

Vorlesungsbeginn im WS 2019/2020:  14.10.2019
Vorlesungsende im WS 2019/2020:  14.02.2020
vorlesungsfreie Zeit:  23.12.2019 –  11.01.2020

Stichtag für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis Mo. 14.10.2019

Aushang der Wahlbekanntmachung FbR Fr. 25.10.2019

Aushang der Wahlbekanntmachung Stupa + FschR + L-Netz Fr. 25.10.2019*

Offenlegung des Wählerverzeichnisses FbR Mo. 11.11.2019

Schließung des Wählerverzeichnisses FbR um 16.00 Uhr Mo. 18.11.2019

Einreichung der Wahlvorschlagslisten FbR bis 16.00 Uhr Mo. 18.11.2019

Offenlegung des Wählerverzeichnisses StuPa + FschR + L-Netz ab 9.00 Uhr Mo. 18.11.2019*

Schließung des Wählerverzeichnisses  StuPa + FschR + L-Netz um 16.00 Uhr Mo. 18.11.2019*

Einreichung der Wahlvorschlagslisten StuPa  + FschR + L-Netz bis 16.00 Uhr Mo. 18.11.2019*

Sitzung des Wahlvorstandes ab 09.00 Uhr Fr. 22.11.2019

Nachfrist Mo. 25.11. – Mi. 27.11.2019

Sitzung des Wahlvorstandes (bei Bedarf) ab 14.15 Uhr Do. 28.11.2019

Letzte Versandmöglichkeit der Briefwahlunterlagen Do. 19.12.2019

Briefwahlschluss um 16.00 Uhr            Mi. 22.01.2020

Vorbereitung der Urnenwahl  FbR Do. 23.01. – Fr. 31.01.2020

Vorbereitung der Urnenwahl Stupa + FschR + L-Netz Do. 23.01. – Fr. 31.01.2020*

Urnenwahl  FbR von 09.00 bis 15.00 Uhr Di. 04.02. + Mi. 05.02.2020

Urnenwahl StuPa + FschR * L-Netz, von 09.00 bis 15.00 Uhr Mo. 03.02. – Do. 06.02.2020*

Auszählung der Stimmen FbR ab Do. 06.02.2020

Vorläufiges Wahlergebnis FbR  Fr. 07.02.2020

Ende der Einspruchsfrist FbR um 16.00 Uhr Fr. 14.02.2020

Sitzung des Wahlvorstandes zur Feststellung  Mo. 17.02.2020 
des endgültigen Wahlergebnisses FbR ab 12.00 Uhr

Das Wählerverzeichnis liegt während der Offenlegungsfrist jeweils 
von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr im Wahlamt aus.
*Termine werden vom Studentischen Wahlausschuss beschlossen.

Abkürzungen:   
Se = Senat FbR = Fachbereichsrat  StuPa = Studierendenparlament
FschR = Fachschaftsräte L-Netz = Rat des L-Netzes

STIMMBEZIRKE/WAHLLOKALE FÜR  DIE  WAHLEN  ZU DEN FACHBEREICHSRÄTEN   
IM  WINTERSEMESTER  2019/2020
Urnenwahl* am 04.02.2020 + 05.02.2020 jeweils von 9.00 – 15.00 Uhr

FACHBEREICHE WAHLLOKALE

09
12
00

Sprach- und Kulturwissenschaften
Informatik und Mathematik
Studienkolleg

Campus Bockenheim, Bockenheimer Landstr. 133, 
Vorraum Cafeteria/Sozialzentrum

alternativ auch alle übrigen Fachbereiche: FB 01 bis 08, FB 10 bis 11, FB 13 bis 16

01
02
03
04
05

06
07
08
 
09
10
11

Rechtswissenschaft
Wirtschaftswissenschaften
Gesellschaftswissenschaften
Erziehungswissenschaften
Psychologie und  
Sportwissenschaften
Evangelische Theologie
Katholische Theologie
Philosophie und  
Geschichtswissenschaften  
Sprach- und Kulturwissenschaften
Neuere Philologien
Geowissenschaften und 
Geographie

Campus Westend: zwei Wahllokale 

1. Wahllokal: 
Hörsaalzentrum, 
Erdgeschoss Foyer 
Theodor-W.-Adorno-Platz 5 

oder

2. Wahllokal: 
Casino-Foyer, Glaskasten
Nina-Rubinstein-Weg 1

alternativ auch alle übrigen Fachbereiche: FB 12 bis FB 16

11

13
14
15

Geowissenschaften und 
Geographie 
Physik
Biochemie, Chemie und Pharmazie 
Biowissenschaften

Campus Riedberg 
Max-von-Laue-Str. 9,
Erdgeschoss, vor der Mensa
 

alternativ auch alle übrigen Fachbereiche: FB 01 bis 10, FB 12, FB 16

16 Medizin  Campus Niederrad, Universitätsklinikum, 
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 20 (Audimax)  
Seminarraum S20 – 5 im Erdgeschoss (zugängig aus dem Foyer)

alternativ auch alle übrigen Fachbereiche: FB 01 bis FB 15

*  Einsatz des Online-Wählerverzeichnisses: Alle Wahlberechtigten können unabhängig ihrer Standortzugehörig-
keit in allen Wahllokalen/Stimmbezirken einmalig ihre Stimmen abgeben. Bitte präferieren Sie dennoch nach 
Möglichkeit den Standort Ihres Fachbereichs!

Fortsetzung von Seite 17, Wahlbekanntmachung

Prävention statt Prohibition
Drogenkonsum: Schildower Kreis macht Vorschläge für Regulierung 

A   uf dem „1. Antiprohibitionistischen 
Kongress“ des Schildower Kreises tra-
fen sich Expertinnen und Experten 

aus Rechtswissenschaft, Soziologie und Me-
dizin sowie Politik an der Goethe-Universi-
tät. Bislang agiere die deutsche Drogenpolitik 
unter dem Paradigma der Prohibition; dies 
verur sache aber mehr Schäden als Nutzen. 
Drogenpolitik müsse Gesundheitspolitik sein, 
betonte Dr. Bernd Werse vom gastgebenden 
Centre for Drug Research an der Goethe-Uni-
versität. Der Schildower Kreis setze sich nicht  
nur für eine Entkriminalisierung ein, son-
dern schlage auch konkrete Regulierungs-
modelle vor. Nur über Cannabis zu reden, 
reiche nicht, so Werse. Insgesamt sollten risi-
koärmere Drogen weniger reguliert werden. 
Obwohl andere Länder bei der Liberalisie-
rung der Drogenpolitik wesentlich weiter 
seien, sieht Werse durchaus auch in Deutsch-
land positive Signale; selbst in konservativen 
Kreisen öffne man sich für neuere Ansätze 
der Drogenprävention.

Prof. Dr. Lorenz Böllinger, Strafrechtler 
der Universität Bremen und Sprecher/ 
Vereinsvorsitzender des Schildower Kreises, 
sprach über die aus strafrechtlicher Sicht 
fragwürdige Kriminalisierung des Drogen-

konsums. Das Prinzip der Verhältnismäßig-
keit sei hier außer Kraft gesetzt, denn der 
Drogenkonsum sei kein fremdschädigendes 
Verhalten. Pro Jahr gebe es ca. 275 000 regis-
trierte Fälle von Drogenkonsum mit gerin-
gen Mengen. Die Drogenkonsumenten wür-
den stigmatisiert und hätten weitreichende 
Nachteile in Ausbildung und Familie zu er-
tragen. Schwarzmärkte mit mafiösen und 
destruktiven Strukturen seien durch die Ille-
galität überhaupt erst entstanden. Die Legali-
sierung von Cannabis in einigen Ländern 
habe gezeigt, dass dadurch der Konsum kei-
neswegs zunehme. Diese Erkenntnis sollte 
Anlass sein, Regulierungsmodelle auch für 
andere Drogen zu entwickeln. Gesundheits-
schutz und Aufklärung sollten an den Schu-
len ohne Tabuisierung ansetzen.

Rainer Ullmann, Suchtmediziner aus 
Hamburg, schilderte einige Beobachtungen 
aus seiner beruflichen Praxis. Beim Heroin-
konsum zeige sich deutlich, dass die Zahl der 
Infektionen abnehme, wenn die Ausgabe ge-
regelt sei. Für Schmuggler seien fatalerweise 
vor allem harte und damit gefährliche Dro-
gen interessant, da diese aufgrund ihrer kon-
zentrierteren Wirkstoffe weniger Platz in An-
spruch nähmen. Ein Problem sieht Ullmann 

in der öffentlichen Wahrnehmung: Wenn 
größere Drogenlieferungen von der Polizei 
sichergestellt werden, werde das als Erfolg 
gegen den Drogenhandel gefeiert – obwohl 
dies in aller Regel keine Auswirkungen auf 
den illegalen Markt habe. Stattdessen sollte 
viel stärker über die von Prohibition ausge-
henden Folgeschäden diskutiert werden. 

Regulierungsvorschläge
Vorgestellt wurden auch konkrete Vorschläge, 
wie durch Regulierung, nicht Prohibition, be-
stimmter Drogen der Konsum reduziert und 
reguliert werden kann. Cannabis müsse nicht 
stärker als Alkohol reguliert werden. Für Er-
wachsene sei das Risiko des Cannabiskon-
sums sogar geringer einzustufen als das von 
Alkohol, so dass die Regulierungsvorschläge 
für Cannabis auch für Alkohol und teilweise 
Tabak Anwendung finden sollten. Cannabis 
sollte nur in zahlenmäßig zu begrenzenden 
lizensierten Fachgeschäften in begrenzten 
Mengen ausschließlich an Personen ab 18 Jahre 
mit Ausweiskontrolle verkauft werden. Wie 
bei anderen Lebens- und Genussmitteln sollte 
die Qualität des verkauften Cannabis kont-
rolliert werden. Der Gastronomie könnte es 
nach Vorbild der Coffeeshops in den Nieder-
landen ermöglicht werden, den Konsum von 
Cannabis zuzulassen; ebenso sollte der Ei-
genanbau zur Deckung des eigenen Konsums 
legal möglich sein. Als besonders drängend 
wurde eine Änderung der derzeitigen Praxis 

im Hinblick auf den Führerschein angesehen: 
In Deutschland ist nicht nur der Grenzwert 
für eine „Drogenfahrt“ mit 1 Nanogramm THC 
pro Milliliter Blut extrem niedrig angesetzt, 
sondern Personen, die mit Cannabis auffällig 
wurden, können auch den Führerschein im 
Rahmen einer MPU („Idiotentest“) länger-
fristig verlieren, wenn sie niemals berauscht 
gefahren sind. Stattdessen sollte die Regelung 
so umgestaltet werden, dass nur tatsächlich 
beeinträchtigte Fahrer mit einem Fahrverbot 
belegt werden. 

Auch im Bereich der Partydrogen und 
Psychedelika hat der Schildower Kreis Vor-
schläge für eine Regulierung entwickelt; am 
Beispiel von Ecstasy (MDMA) wurde ausge-
führt, dass diese Droge vor allem in Party-
kontexten Verbreitung findet; bei den auf 
dem Schwarzmarkt angebotenen Tabletten 
komme es oft zu gefährlichen Schwankun-
gen beim Wirkstoffgehalt und z. T. toxischen 
Beimischungen. Bei einem Verkauf in staatli-
chen oder zumindest lizensierten Geschäften, 
die sich in Nähe der Clubs- und Partybezir-
ken befinden und auf Werbung verzichten, 
könnten die Risiken des Konsums deutlich 
verringert werden. Das Personal sollte hin-
sichtlich Wirkungen, Risiken und Prävention 
ausreichend geschult und entsprechendes 
Infomaterial vorhanden sein. df 

http://schildower-kreis.de

http://schildower-kreis.de

